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1. Vorgang und Veranlassung 
 
Die Stadt Füssen plant zur Erweiterung der Siedlungsgebiete nordöstlich des Stadtkerns im Ortsteil 
Weidach die Erschließung des Baugebietes O53 Weidach NO auf einer Fläche von 4,79 ha. Vorge-
sehen ist die Erschließung von 35 Grundstücken, die mit Einfamilien-, Mehrfamilien-, Doppel- und 
Reihenhäusern mit Keller und z.T. mit Tiefgaragen bebaut werden sollen (s. Anlagen 1 u. 2.2). 
 
Südlich des neu geplanten Neubaugebietes sind beim HW 1999 und 2005 in den bestehenden Sied-
lungen des Stadtteiles Weidach ca. 30 Keller und Tiefgaragen durch Grundwassereinstau von bis zu 
0,5 m geschädigt worden. Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme befürchten die Siedler der 
Weidachgemeinschaft  durch die geplante Neubebauung gemäß Bebauungsplan O53 Weidach NO 
zusätzliche negative Auswirkungen durch Grundwasseraufstau und Veränderungen der Grundwas-
serverhältnisse.  
 
Im Vorfeld dieser Maßnahme wurde ein Baugrundgutachten durch die Geo-Consult GmbH aus 
Blaichach erstellt. Weiter wurde durch die Geo-Consult GmbH eine baufachliche Stellungnahme zu 
den Grundwasserhöchstständen sowie zum Aufstau des Grundwassers vorgelegt. 
 
Auf Grundlage unseres Angebotes Nr. 3520 vom 24.01.2014 wurde unsere Geotechnische Ingeni-
eurgesellschaft am 28.01.2014 von der Stadt Füssen mit einer hydrogeologisch – geotechnischen 
Plausibilitätsprüfung der bisherigen Bewertungen zu den HW-Ständen sowie zum Aufstau des 
Grundwassers mit Ergebniszusammenfassung in einer gutachterlichen Stellungnahme beauftragt.  
 
Unsere gutachterliche Stellungnahme wird hiermit vorgelegt. 
 
 
 
 
2. Verwendete Unterlagen, Daten- und Literaturgrundlagen  
 
Als Grundlage für die vorliegende Plausibilitätsprüfung wurden uns vom Auftraggeber folgende 
Unterlagen zur Verfügung bestellt: 
 
/1/ Stadtplan mit Eintragung des Neubaugebietes O-53 
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/2/ Stadtplan mit Eintragung des Neubaugebietes O-53 und des Überschwemmungsbereichs beim 
HW 99 mit Einstauhöhe von 781,30 mNN sowie mit Höhenangaben für das Neubaugebiet 

 
/3/ Lageplan zum Bebauungsplan, Maßstab 1:1000, verkleinert 
 
/4/ Lageplan Grundwasserpegel Füssen Weidach; erstellt von der Bayernwerk Wasserkraft 
 
/5/ Baugrundgutachten vom 29.08.201 mit Grundwassergleichenplan und Daten zu 5 

Stichtagsmessungen im August 2013; erstellt von Geo-Consult, Sauter + Stüber GmbH, 
Blaichach 

 
/6/ Baufachliche Stellungahme als Ergänzung zum Baugrundgutachten vom 29.10.2013; erstellt 

von Geo-Consult, Sauter + Stüber GmbH, Blaichach 
 
/7/ Tabellarische Darstellung der Messdaten im Grundwasserpegeln 01-405 (alt) im Zeitraum vom 

07.01.1997 – 20.12.1997. 
 
/8/ Grundwasserpegel-Ganglinien (Tagesmittelwerte) Grundwasserpegel 01-413 und 01-405 im 

Zeitraum vom 01.05.1998 – 10.07.1998  
 
/9/ Grundwasserpegel-Ganglinien Grundwasserpegeln 01-413 und 01-405 im Zeitraum vom 

01.05.1999 – 30.06.1999 (Pfingsthochwasser 1999). 
 
/10/ Tabellarische Darstellung der Messdaten in den Grundwasserpegeln in Weidach im Zeitraum 

vom 01.07.2005 – 30.09.2005. 
 
/11/ Sammel-Gangliniendarstellungen von 01.07.2005 – 30.09.2005 zu den 

Grundwassermessstellen in Weidach: 1-401, 1-405, 1-407, 1-409, 1-411, 1-413 
 
/12/ Ganglinien der Messstellen (Tagesmittel) LE_01-405, LE_01-409, LE_01-411, LE_01-413,     

im Zeitraum vom 01.01.12 bis 01.11.2013 
 
/13/ Gangliniendarstellungen zur Steuerung des Forggensee-Seestandes beim Augusthochwasser 

2005, Wasserwirtschaftsamt Kempten 
 
/14/ Bericht zum Augusthochwasser 2005, Hochwassermanagement am Forggensee; erstellt vom 

Wasserwirtschaftsamt Kempten 
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/15/ Ergebnisse der Lechstudie; erstellt durch Martin Schmid, Bayerisches Landesamt für 
Wasserwirtschaft, Referat 42 

 
/16/ Tabellarische Angaben zum maximalen Wasserstand des Forggensees für Pfingsten 1999 und 

August 2005, Wasserwirtschaftsamt Kempten 
 
/17/ Umweltbericht der Stadt Füssen zum Bebauungsplan O 53, Weidach Nordost  mit integriertem 

Grünordnungsplan in der Fassung vom 21.02.2014; erstellt durch Freiflächenplanung Dipl.-Ing. 
FH Landespflege Cornelius Wintergerst, 87637 Eisenberg 

 
/18/ Bebauungsplan und Begründung zum Bebauungsplan O 53, Weidach Nordost, Stadt Füssen 

vom 21.01.2014 
 
/19/ Schreiben des WWA Kempten vom 09.12.2010 an die Stadt Füssen zur Ausweisung eines 

neuen Wohnbaugebietes mit ca. 35 Einzelgrundstücken im Bereich Weidach-Nord 
 
/20/ Schreiben des WWA Kempten vom 30.10.2013 
 
/21/ Schreiben des WWA Kempten vom 09.12.2013 an Herrn Schmutz 
 
/22/ Aktennotiz zum Scoping Termin am 20.06.2013, verfasst vom AB Babel-Rampp, Pfronten 
 
/23/ Schreiben von Kasimir und Gertraut Schmutz vom 23.09.2013 an Bürgermeister Jacob und die 

Stadträte der Stadt Füssen 
 
/24/ Schreiben des Stadtbauamtes an Herrn Schmutz vom 19.11.2013  
 
/25/ Schreiben der Weidachgemeinschaft vom 02.01.2014 an Staatsminister Dr. Huber 
 
/26/ Schreiben der Weidachgemeinschaft Januar 2014 an die Stadträte der Stadt Füssen 
 
/27/ Schreiben der Weidachgemeinschaft vom 22.01.2014 zum Pfingst-HW 1999 für das nördliche 

Weidach 
 
/28/ Schreiben von RA Dr. Roland Götz vom 17.09.2013 an die Stadt Füssen 
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Im Weiteren standen uns folgende Unterlagen zur Verfügung: 
 
 
/29/ Geologische Karte 1:25000, Blatt Füssen. - Bayerisches Geologisches Landesamt, 1964 
 
/30/ SCHNEIDER, G.: Grundwasseraufstau vor Bauwerken bei gleichzeitiger Unter- und 

Umströmungsmöglichkeit. – Bautechnik 11/1983. 
 
/31/ Ergänzende Informationen und Erläuterungen durch die Weidachgemeinschaft.  
 
 
 
 
3. Bestehende Empfehlungen für die Baumaßnahmen 
     Vorgaben des WWA und des Bebauungsplans  
 
In der Baufachlichen Stellungnahme der Geo-Consult GmbH vom 29.10.2013(/6/) wurde empfoh-
len, für den Bereich des Baugebiets von einem maximalen Hochwasserstand von 784,0 mNN für 
die Bemessung der Dichtigkeit auszugehen sowie für die Auftriebssicherheit von 784,5 mNN.  
 
Gemäß Schreiben des WWA Kempten vom 09.12.2010 (/19/), vom 20.10.2013 (/20/) und vom 
09.12.2013 (/21/) kann bei extremen Hochwasserereignissen der Wasserspiegel des Forggensees auf 
784,00 mNN ansteigen, so dass im Neubaugebiet mit entsprechenden Hochwässern zu rechnen ist. 
Daher ist die Sicherstellung der Dichtigkeit bis auf 784,00 mNN und die Konstruktion der Keller als 
wasserdichte Wanne empfohlen worden. Weiter wird angeführt, dass bei dem rechnerischen hun-
dertjährigen Hochwasser HQ100 von 782,00 mNN das Baugebiet hochwasserfrei sei. Schließlich 
wird darauf hingewiesen, dass bei starken Niederschlägen und Hochwasser hohe Grundwasserstän-
de im Weidach aufgetreten sind, die bereits zur Beeinträchtigung von Gebäuden geführt haben. Ob 
durch die neuen Baumaßnahmen bei hohen GW-Ständen negative Auswirkungen für die bestehende 
Bebauung entstehen, sollte gemäß der Empfehlung des WWA vorab durch ein hydrogeologisches 
Gutachten untersucht werden. 
 
In der Baufachliche Stellungnahme der Geo-Consult GmbH vom 29.10.2013(/6/) wurde zur Ab-
schätzung der Einflüsse eine Aufstauberechnung durchgeführt. Dabei ergab sich am ungünstigsten 
Punkt (Gebäudemitte) nur ein unerheblicher Aufstaubetrag von 6,3 mm.  
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Gemäß den Vorgaben des Bebauungsplan vom 21.01.2014 (/18/) ist die Straßenoberkante bei Koten 
von 784,20 bis 784,50 mNN vorgesehen, bei einer Geländehöhe von überwiegend 784,00 mNN. 
Teilbereiche sollen aufgefüllt werden. Die Oberkante von OK Fußboden EG soll gem. Bebauungs-
plan im Mittel bis maximal 20 cm über Straßenoberkante fixiert werden. Auch im Bebauungsplan 
wird auf die Erfordernis von wasserdichten Wannen gegen drückendes Wasser und auf die Auf-
triebssicherheit hingewiesen, da jederzeit mit Hochwasser gerechnet werden muss.  
 
 
 
 
4. Beschreibung  Grundwasserverhältnisse und Plausibilitätsbeurteilung auf Grundlage 

vorhandener Daten 
 
 
4.1 Topographie und hydrogeologische Verhältnisse 
 
Das geplante Baugebiet mit einer Grundrissfläche von ca. 150 - 220 m in N-S-Richtung  und ca. 
150 - 230 m in O-W-Richtung im liegt im nördlichen Bereich des Stadtteiles Weidach am nordöst-
lichen Stadtrand von Füssen. Östlich des Baugebietes verläuft der Lech mit einem Abstand von ca. 
80 - 100 m von dessen Ostgrenze. Der Lech mündet rund 200 m nordöstlich des geplanten Bauge-
bietes in den Forggensee (s. Anlagen 1). 
 
Im Süden grenzt das Gebiet an den Bebauungsplan O4-Weidach Ost, im Westen an die Weidach-
strasse und die dortigen Wohnbausiedlungen und im Norden und im Osten an überwiegend land-
wirtschaftlich genutzte Flächen. 
 
Gemäß der Begründung zum Bebauungsplan (/18/) liegt die Geländeoberkante größtenteils über 
784 mNN sowie in den höheren Bereichen mit GOK bis ca. 785,50 mNN im Südwesten und in den 
tiefsten Bereichen mit ca. 783 mNN im Nordosten. In Teilbereichen sollen Auffüllungen erfolgen. 
Nach den Angaben im Baugrundgutachten der Geo-Consult GmbH (/5) liegt die Geländehöhe im 
geplanten Baugebiet an den Untersuchungsstellen zwischen ca. 783,3 und 784,8 mNN.  
 
Gemäß der geologischen Karte (/29/) in Anlage 2.1 liegt das geplante Bebauungsgebiet im Bereich 
der postglazialen Quartärschotter (Quartäre Kiese) des Lechs. Etwa 150 m westlich des Baugebietes 
verläuft in Nord-Süd-Richtung eine Terrassenkante, welche die Abgrenzung zu den spätglazialen 
Schottern der Würmeiszeit bildet. Bei den quartären Schottern handelt es sich überwiegend um san-
dige Kiese. Die Sohlschicht der quartären Kiese bilden Feinsande und Schluffe der Oberen Süßwas-
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sermolasse (OSM). Mit Endtiefen der uns vorliegenden Bohrungen B1 – B3 von 6,5 m (Kote 777,5 
– 778,3 mNN) wurde die Unterkante der Quartären Kiese nicht erreicht. 
 
Die Quartären Kiese bilden den obersten, ungespannten Grundwasserleiter. Der mittlere Durchläs-
sigkeitsbeiwert (kf-Wert) des quartären Kiesgrundwasserleiters wurde im Zuge eines Pumpversuchs 
im Zuge der Baugrunderkundung mit 10-3 m/s festgestellt (/5/), wobei in Rollkieslagen auch deut-
lich höhere Durchlässigkeiten auftreten können. 
 
Auf Grundlage von Stichtagsmessungen Im August 2013 ergab sich bei der Auswertung im 
Grundwassergleichenplan im Baugrundgutachten (/5/) die Grundwasserfließrichtung von Südwest 
nach Nordost in Richtung Lech- und Forggensee (s. Anlage 6.1). Das Gefälle des Grundwasserspie-
gels ergibt sich aus daraus mit 0,13 %. 
 
Vergleichende Auswertungen der Grundwassermessdaten (/10/ u. /11/) vom 05.07.2005, 
14.07.2005 und vom 28.08.2005 (Augusthochwasser 2005) in Grundwassergleichenplänen (s. 
Anlage 6) bestätigten diese Fließrichtung bei mittleren und auch bei den in dieser Zeit gemes-
senen deutlich höheren Grundwasserspiegeln. Es ist damit von einer Korrespondenz des 
Grundwassers mit dem Lech und dem Forggensee auszugehen. 
 
 
 
4.2 Grund- und Seewasserspiegel 
 
Gemäß den Ausführungen in der Baufachlichen Stellungnahme der Geo-Consult GmbH wurde für 
die mittlere Einstauhöhe des Forggensees vom WWA Kempten eine Kote von 780,5 mNN angege-
ben. 
 
Den Ausführungen des WWA Kempten in /20/ und /21/zufolge wird der im Normalfall maximale 
Einstau des Forggensees von 782,00 mNN als hundertjähriges Hochwasserereignis (HQ100) einge-
stuft, entsprechend einem mittleren Hochwasserereignis gemäß HW-Risikomanagement-Richtlinie. 
Hochwässer des Forggensees, die eine Kote von 782,00 mNN nicht erreichen, entsprechen ver-
gleichsweise häufigen HW-Ereignissen (/20/).  
 
Für das HW von Pfingsten 1999 wurde vom Wasserwirtschaftsamt Kempten der maximale Wasser-
stand des Forggensees mit 782,90 mNN (/16/) angegeben (s. Anlage 3) und als fünfhundertjähriges 
HW-Ereignis (HQ500) eingestuft (/6/).  
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Für das HW von August 2005 wurde vom Wasserwirtschaftsamt Kempten der maximale Wasser-
stand des Forggensees mit 782,54 mNN (/13/ u. /16/) angegeben (s. Anlage 3) und als dreihundert-
jähriges HW-Ereignis (HQ300) eingestuft (/14/). 
 
Der Pegel des Forggensees kann gemäß den Angaben des WWA in /20/ und /21/ bei außergewöhn-
lichen Hochwasserereignissen im Katastrophenfall maximal 784,00 mNN erreichen. Dies wäre ge-
mäß HW-Risikomanagement-Richtlinie als seltenes Hochwasserereignis einzustufen (/20/). 
 
Infolge der hydraulischen Korrespondenz wirken sich Schwankungen des Lech- und Forggensee-
Wasserspiegels auf die Grundwasserspiegel im Weidachgebiet aus. Mit steigendem See- und Flusswas-
serspiegel würden auch die Grundwasserspiegel im Weidachgebiet ansteigen, wobei Letztere ange-
sichts des nordöstlichen Gefälles in der Regel über den See- und Grundwasserspiegeln liegen. Je 
höher der Anstieg des See- und Flusswasserspiegels, desto stärker wäre deren Infiltration ins 
Grundwasser zu erwarten, verbunden mit einer Reduzierung des Grundwassergefälles. Erreicht oder 
übersteigt der See- und Flusswasserspiegel die Geländeoberkante, würde das Gefälle einen Mini-
malwert erreichen und der Wasserspiegel würde dann im Wesentlichen dem See-
/Lechwasserspiegel entsprechen. Im Einzelnen kann die vorbeschriebene Korrespondenz anhand 
von Messdaten wie folgt beschrieben werden: 
 
• Beim Pfingsthochwasser 1999 mit einem Seewasserspiegel von maximal 782,90 mNN wurde im 

Weidachgebiet für den Grundwasserpegel 01-405 am Nordwestrand des geplanten Baugebietes 
ein Messwert von maximal 782,9 mNN angegeben sowie für den weiter südlich liegenden 
Grundwasserpegel 01-413 (s. Anlage 5.7 – 5.8) ein Messwert von maximal ca. 783,1 mNN (/9/). 
Dem Grundwassergefälle zufolge ist es somit plausibel, dass im südwestlichen Weidachge-
biet noch höhere Grundwasserspiegel bis z.B. 783,3 mNN – entsprechend den Ausführun-
gen der Weidachgemeinschaft in (/25/) - aufgetreten sind.  
 

• Für den Zeitraum des HW-Ereignisses von August 2005 mit einem maximalen Wasserstand des 
Forggensees mit 782,54 mNN (/13/ u. /16/) liegen für die Grundwasserpegel im Weidachgebiet 
Messdaten vor (/10/ und /11/), auf deren Grundlage in Anlage 6 Grundwassergleichenpläne für 
unterschiedliche Wasserstände mit ca. 2 m Schwankungsbreite erarbeitet wurden. Zur Zeit der 
höchsten Wasserstände am 25.08.2005 liegt vom Weidachgebiet für den Grundwasserpegel 01-
405 am Nordwestrand des geplanten Baugebietes ein Messwert von 782,2 mNN vor sowie für 
den weiter südlich liegenden Grundwasserpegel 01-413 (s. Anlage 5.1 – 5.5) ein Messwert von 
maximal ca. 782,7 mNN (/10/). Gemäß den Interpolationen im Grundwassergleichenplan für den 
25.08.2005 (Augusthochwasser 2005) ergaben sich für den Bereich des geplanten Baugebietes 
Wasserstände von 782,1 – 782,4 mNN (s. Anlage 6.3). Die tatsächlichen Höchstwerte dürften 
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bei den Messungen am 25.08.2005 jedoch nicht erfasst worden sein, da in der Grundwasser-
messstelle 01-411 am Einlaufbereich in den Forggensee ein Wasserspiegel von nur 781,98 mNN 
gemessen wurde und damit 0,56 m unter dem o.g. maximalen Wasserstand des Forggensees 
beim Augusthochwasser 2005. Im südwestlichsten Bereich des Weidachgebietes zeigte sich am 
25.08.2005 in der Messstelle 01-407 ein Grundwasserspiegel 783,4 mNN, womit sich dort ein 
relativ starkes Strömungsgefälle ergibt (s. Anlage 6.3). Dieses kann durch den Einfluss des dort 
benachbarten in West-Ost-Richtung verlaufenden Lechs verursacht sein oder durch Grundwas-
serzustrom von den Schottern der westlich benachbarten Würmterrasse, welche in den Grund-
wasserpegeln des Weidachgebietes mit erfasst werden, oder dadurch, dass in der Messstelle 01-
407 ein anderes Grundwasserstockwerk erfasst wird als in den übrigen Messstellen des 
Weidachgebietes. Letzteres könnte anhand der Bohr- und Pegelausbaudaten, welche uns nicht 
vorliegen, überprüft werden. 
 

• Bei der Stichtagsmessung am 19.08.2013 wurde bei einem Wasserspiegel des Lech von 780,38 
mNN, gemessen am Einlauf in den Forggensee, der Grundwasserspiel in den im geplanten Neu-
baugebiet angeordneten Messstellen B1 mit B3 zwischen ca. 780,60 – 780,74 mNN festgestellt 
(s. Anlage 6.1). Diese Grundwasserstände sind damit geringfügig unter den Mittelwasserständen 
einzustufen. Beim Pfingsthochwasser 1999 lag der Spiegel des Forggensees bei Kote 782,91 
mNN und damit 2,2 – 2,3 m über dem Wasserstand zur Zeit der Baugrunduntersuchungen im 
August 2013. 

 
Zusammenfassend wurden die Grundwasserspiegel im Bereich des Neubaugebiets und im 
südlich angrenzenden Siedlungsgebiet somit um bis zu ca. 0,3 – 0,4 m über dem Seewasser-
spiegel bzw. über dem Lechwasserspiegel am Einlauf in den Forggensee gemessen. Im süd-
westlichsten Bereich des Weidachgebietes zeigten sich in der Messstelle 01-407 höhere 
Grundwasserspiegel, die bei dem HW-Ereignis im August 2005 um 0,9 m über dem Seewas-
serspiegel gemessen wurden. 
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4.3 Grundwasseraufstau und Veränderung der Grundwasserverhältnisse 
 
Mit der gemäß Bebauungsplan möglichen Minimalkote für OK Fußboden EG bei 784,20 mNN 
dürften die Bauwerkssohlen in der Regel nicht tiefer als ca. 781,4 mNN einbinden.  
 
Grundsätzlich kann eine Grundwasserstandsaufhöhung infolge der Bebauung erst dann auftreten, 
wenn die Grundwasserstände oberhalb der Kellersohlen ansteigen. Bei mittleren Grundwasserstän-
den oder bei Grundwasserständen von ca. 780,60 – 780,74 mNN wie im August 2013 wäre dies 
noch nicht zu befürchten. 
 
Von maßgeblichem Einfluss auf die Höhe von Aufstauwirkungen ist die Mächtigkeit des unter den 
Bauwerkssohlen verbleibenden Grundwasserleiters. Nachdem die Sohle des Grundwasserleiters bei 
maximalen Bohrtiefen bis Kote 777,5 – 778,3 mNN nicht erreicht wurde, beträgt die Mächtigkeit 
des verbleibenden Grundwasserleiters unter den Bauwerkssohlen zumindest 3 – 4 m. Bei verblei-
bender Unterströmungsmöglichkeit und ausreichend begrenzten Bauwerksabmessungen wären nur 
dementsprechend begrenzte Aufstaubeträge zu erwarten, bei vollständiger Absperrung des Grund-
wasserleiters durch Einbindung der Baukörper bis in die unterlagernde Sohlschicht und bei beson-
ders breiten Baukörpern quer zur Strömungsrichtung dagegen auch deutlich höhere Aufstaubeträge. 
Grundsätzlich würden sich die Aufstaubeträge mit zunehmenden Bauwerksabmessungen sowie mit 
zunehmendem Grundwassergefälle erhöhen. 
 
In der Baufachliche Stellungnahme der Geo-Consult GmbH vom 29.10.2013(/6/) wurde zur Ab-
schätzung der Einflüsse eine Aufstauberechnung nach dem Verfahren von SCHNEIDER (1983) für 
ein 12 m breites Bauwerk durchgeführt. Dabei ergab sich am ungünstigsten Punkt (Gebäudemitte) 
nur ein Aufstaubetrag von 6,3 mm.  
 
Vergleichsberechnungen unserer Geotechnischen Ing.-Ges. nach diesem Berechnungsverfah-
ren ergaben Aufstaubeträge in gleicher Größenordnung. Der Einsatz des analytischen Ab-
schätzverfahrens von SCHNEIDER ist in der Bautechnik anerkannt und in einfachen Fällen üblich, 
wenngleich damit die Genauigkeit einer numerischen Grundwassermodellierung nicht erreicht wer-
den kann und auch Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Baukörpern bzw. durch mehrere 
Baukörper nicht erfasst werden können. Andererseits dürften Aufstaubeträge in der errechneten 
Größenordnung mit zunehmender Entfernung so abklingen, dass bei Abständen der Baukörper von 
zumindest ca. 10 m nennenswert akkumulierende Wechselwirkungen nicht auftreten.  
 

http://www.geotechnisches-buero.de/


http://www.geotechnisches-buero.de/


A 1.1



TG

WALD-
FLÄCHE

760.99 m²

660.23 m²

573.09 m²

646.00 m²

698.89 m²

777.87 m²

750.94 m²
762.27 m²

697.12 m²

686.31 m²

123.09 m²

1139.12 m²

604.86 m²

460.00 m²

503.21 m²

520.22 m²

492.21 m²

135.79 m²

600.00 m²
720.35 m²

581.14 m²

500.66 m²

550.09 m²

751.42 m²

599.04 m²

577.51 m²

499.11 m²

530.79 m²
601.89 m²

711.36 m²

592.92 m²

643.22 m²

700.90 m²

702.65 m²

970.09 m²

589.52 m²

650.83 m²

906.46 m²

620.57 m²

20.00

20
.0

0

20.00

1089.73 m²

761.06 m²

(1
53

,5
7m

²)

(1
33

,8
9m

²)

(75,33m²)

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET

WINDWURFZONE:
VON BEBAUUNG

FREIHALTEN (20m)

(176,97m²)

ne
ue

r Z
au

n

O
be

rb
od

en
la

ge
r

Si
ck

er
rig

ol
e

Schacht DN 150

S
ic

ke
rr

ig
ol

e

Schacht DN 150

Schacht DN 150

4135

4124
Schacht DN 150

4137

50 m0

11

13

M
as

ch
en

d r
a h

tz
au

nKompostierung

0+
0

00

3
4

1
2

Betriebsgebäude

G
ew

äc
hs

ha
us

G
ew

äc
hs

ha
us

Ki
es

flä
ch

e

Kies / wassergeb Decke

FOK 784,50

FO
K

 7
84

,5
0

K
an

al

AC-PS

AC-PS

AC-PS

AC-PS

geplante Gärtnerei

26
10

 m
²

E
in

gr
iff

sf
lä

ch
e

2510 m²  Ausgleichsfläche
Ausgleichsflächenbedarf:
(lt. Besprechung mit Herrn Frisch)

Eingriffsfläche:   2610 m² 
Ausgleichsfaktor    0,30
Bedarf an Ausgleichsfläche:   783 m²

Fläche geplante Extensivwiese 2510 m²
Abzug     -783 m²

Fläche für das Ökokonto  1727 m²Abzug     -783 

ZEICHENERKLÄRUNG

ALLGEMEINES WOHNGEBIET

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

A) FESTSETZUNGEN BAULEITPLANUNG

HAUSTYPEN ZULÄSSIG

OFFENE BAUWEISE

MAXIMAL ZULÄSSIGE WANDHÖHE

MAXIMAL ZULÄSSIGE VOLLGESCHOSSE

GRUNDFLÄCHENZAHL ALS OBERGRENZE

BAUWEISE, BAUGRENZEN

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

BAUGRENZE

HAUSGRUPPEN

EINZEL- UND DOPPELHÄUSER

WH 6,00m

0,35

SATTELDACH / DACHNEIGUNGSD/DN 18°-24°

GESCHOSSFLÄCHENZAHL ALS OBERGRENZE0,45

STRASSE

VERKEHRSFLÄCHEN

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

PRIVATER ERSCHLIESSUNGSWEG

SONSTIGE PLANZEICHEN

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
DES B-PLANS NR. O53 "FÜSSEN-WEIDACH"

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG
(MASS DER BAULICHEN NUTZUNG)

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
DES B-PLANS NR. 04 "Weidach Ost"

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR NEBENGEBÄUDE
AUSSERHALB DER BAUGRENZE

MASSZAHLEN

SICHTDREIECK

WINDWURFZONE

20.00

BESTEHENDE GEBÄUDE

ABZUBRECHENDE GEBÄUDE

HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

BEST. GRUNDSTÜCKSGRENZEN MIT FLURNUMMERN

VORGESCHLAGENE GRUNDSTÜCKSGRENZEN

MÖGLICHE BAUKÖRPER

B) FESTSETZUNGEN GRÜNORDNUNG

PRIVATE GRÜNFLÄCHE

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE, STRASSENBEGLEITGRÜN

WALDFLÄCHE

SCHUTZGEBIET

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON NATUR UND LANDSCHAFT (AUSGLEICHSFLÄCHE)

AUSGLEICHSFLÄCHEN
BESCHREIBUNG IM UMWELTBERICHT

HAUPTVERSORGUNGS- U. HAUPTABWASSERLEITUNGEN

UNTERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG

BÄUME 1. WUCHSORDNUNG ZU PFLANZEN
ARTEN UND QUALITÄTEN SIEHE SCHRIFTTEIL SATZUNG

BÄUME 2. WUCHSORDNUNG ZU PFLANZEN
ARTEN UND QUALITÄTEN SIEHE SCHRIFTTEIL SATZUNG

STRÄUCHER ZU PFLANZEN

VORHANDENE BÄUME RODEN

1623

 

 
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 13.8.2013. 
 
Der Stadtrat Füssen hat den Vorentwurf jeweils am 28.5.2013 und 30.7.2013 in der 
jeweiligen Fassung gebilligt und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
beschlossen. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte über einen Scoping-Termin am 
20.6.2013 und über eine öffentliche Auslegung, die am 13.8.2013 öffentlich bekannt 
gemacht wurde, in der Zeit vom 23.8.2013 bis 24.9.2013. 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit behandelt. 
 
Öffentliche Auslegung gemäß §3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange im Sinne von §4 Abs. 2 BauGB erfolgen in der Zeit 
vom _______  bis zum __________. Die ortsübliche Bekanntmachung hierzu erfolgte 
am________. 
 
Der Stadtrat der Stadt Füssen prüfte am ________  die Stellungnahme aus der 

der Fassung vom ____________ als Satzung. 
 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Bebauungsplan 

 
 
 

Textteil und Satzungsbeschluss entsprechen dem Satzungsbeschluss der Stadt 
Füssen. Der Bebauungsplan kann in allen Teilen im Rathaus der Stadt Füssen 
eingesehen werden. 
 
 
 
Füssen, den _____________ 
 
 
 
 
Iacob 
Erster Bürgermeister                                    Siegel 
 
 
 

Verfahrensvermerke 

erfolgte am 28.5.2013.  
Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes Weidach Nordost O53

Beteiligung, wägte diese ab und beschloss den Bebauungsplan Weidach Nordost O53 in 

Weidach Nordost O53 erfolgte am ________________. 

Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan Weidach Nordost O53 in Kraft getreten. 

In der Stadtratsitzung vom 21.01.2014 wurde das Ergebnis der frühzeitigen 
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Grundwassergleichen 25.08.05

782.33

783.41

782.71

782.18

781.98

782.09
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780.63

781.66

780.91

780.53

780.32

780.42

Grundwassergleichen 05.07.05
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781.26

782.13

781.48

781.17

781.02

781.1

Grundwassergleichen 14.07.05
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Messstelle 25.08.2005 14.07.2005 05.07.2005
01-401 782,33 781,26 780,63
01-407 783,41 782,13 781,66
01-413 782,71 781,48 780,91
01-405   782,18 * 781,17 780,53
01-411 781,98 781,02 780,32
01-409 782,09 781,10 780,42

Messdatum

*  kein Messwert vorhanden; der Wasserstand wurde daher interpolativ aus    
dem analogen Ganglinenverlauf abgeschätzt

Wasserstandsdaten zu den Grundwassergleichenplänen
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